
1  Einleitung

Bei der Planung von Windenergieanlagen 
(WEA) muss in naturschutzfachlicher Hin-
sicht regelmäßig sichergestellt werden, 
dass mit dem Bau und/oder während des 
Betriebes der Anlagen keine artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände erfüllt 
werden. Hierbei stehen regelmäßig Kolli-
sionen von Vögeln und Fledermäusen im 
Fokus. Für die Bewertung der Wirkungen 
auf ausgewählte Vogelarten liefert bisher 
das sogenannte Helgoländer Papier der 
Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogel-
schutzwarten (LAG-VSW) eine wichtige 
Hilfestellung (LAG VSW 2007), denn es 
listet fachlich erforderliche Mindestab-
stände und Prüfradien zu avifaunistisch 
empfindlichen Standorten auf.

Seither hat es unter den Fachbehör-
den abgestimmte, aber bisher nicht 
veröffentlichte Aktualisierungen und 
Ergänzungen der Abstandsempfehlun-
gen gegeben, wie verschiedenen Län-
derarbeitshilfen zu entnehmen ist (NLT 

2014, Richarz et al. 2012 und 2013). 
Eine weitere Aktualisierung mit Stand 
13.05.2014 liegt mittlerweile als „Ent-
wurf“ vor (LAG VSW 2014; im Wei-
teren: Fachkonvention Abstandsemp-
fehlungen) und wartet auf eine offi-
zielle Verabschiedung durch die Bund-
Länder-Arbeitsgemeinschaft Natur-
schutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA), um danach endlich das Licht 
der Öffentlichkeit zu erblicken. Die 
LANA hat dies allerdings jüngst auf 
 ihrer September-Sitzung während des 
Deutschen Naturschutztages in Mainz 
abgelehnt. Offene Fragen, die einer 
Veröffentlichung im Wege stehen könn-
ten, thematisiert die neue Fachkon-
vention nicht. Vielmehr stellt die LAG-
VSW einleitend klar, dass hier der bes-
te derzeit verfügbare wissenschaftliche 
Erkenntnisstand zusammengetragen 
wurde. 

„Die Staatlichen Vogelschutzwarten in 
Deutschland verfügen über einen umfang-
reichen Kenntnisstand zum Thema Wind-

energienutzung und Vogelschutz. So wird 
z. B. bei der Staatlichen Vogelschutzwar-
te Brandenburg seit 2002 die zentrale 
Fundkartei über Anflugopfer an WEA 
(Schlagopferdatei) geführt, fortwährend 
aktualisiert und im Internet veröffentlicht 
(http://www.mugv.brandenburg.de/cms/ 
detail.php/bb2.c.451792.de). Dies er-
folgt im Rahmen der Arbeitsteilung in-
nerhalb der LAG VSW und geht auf eine 
Festlegung auf deren Frühjahrstagung 
2002 zurück. Allerdings enthält die Da-
tenbank auch einen kleinen Prozentsatz 
weiter zurückliegender Daten. 

Diese Fundkartei ist eine geeignete 
Quelle, um das artspezifische, relative 
Kollisionsrisiko abzuschätzen (Illner 
2012), wenngleich sie nicht nur Ergeb-
nisse systematischer Untersuchungen, 
sondern in erheblichem Umfang auch 
Zufallsfunde enthält. Bei der Bewertung 
von Zufallsfunden muss berücksichtigt 
werden, dass nur ein sehr kleiner Prozent-
satz von Kollisionsopfern überhaupt ge-
funden und gemeldet wird. Die Gründe 
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The paper presents the current version of the LAG-VSW (Inter-
state Working Group of Ornithological Stations) on the 
 necessary distance and test radius of wind power plants to 
avoid bird collision. The previous version (“Helgoländer 
 Papier”) of this convention had provided an important orien-
tation guide for legal regulations and for the practical planning 
of sites for wind power plants. Its updated version has been 
presented a few weeks ago, but its official announcement has 
caused political opposition in numerous federal environmen-
tal ministries and its publication remains unclear at present.

The paper supplements the results of the ornithological sta-
tions have been supplemented by a statement on legal species 
protection according to Federal Nature Conservation Law (§ 44 
(1)). The paper sets out the reach of the legal prohibitions to 
be considered not only for rare birds but regarding e.g. the 
prohibition of killing also for more frequent species such as 
common buzzard (Buteo buteo), kestrel (Falco tinnunculus) or 
skylark (Alauda arvensis). It gives suggestions how to deal with 
it in the course of a derogation procedure. Finally the study 
provides proposals of future complements of the convention.
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hierfür liegen vor allem in der geringen 
Wahrscheinlichkeit des Auffindens und 
in der geringen Verweildauer der Kadaver 
unter den Anlagen. Aus den vorliegenden 
systematischen Untersuchungen ist be-
kannt, dass Kollisionsopfer sehr schnell 
und regelmäßig vor allem von Prädatoren 
bzw. Aasfressern, aber auch durch Men-
schen, beseitigt werden. Die realen Opf-
erzahlen sind daher wesentlich höher als 
die Fundzahlen. Eine systematische Op-
fersuche in Verbindung mit Begleitunter-
suchungen zur Fehlereingrenzung kann 
Hochrechnungen und populationsbiolo-
gische Betrachtungen ermöglichen, wie 
sie BelleBaum et al. (2013) für den Rot-
milan vorgenommen haben.

Das vorliegende Papier enthält den 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und beschränkt sich im In-
teresse eines Ausbaus der erneuerbaren 
Energien auf das aus naturschutzfach-
licher Sicht unter Berücksichtigung des 
Vorsorgeprinzips grundsätzlich gebotene 
Minimum zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt (siehe z. B. EU-Kommission 2000, 
IUCN 2007). Es sei darauf hingewiesen, 
dass eine sorgfältige und hinreichende 
Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange die notwendige Rechts-
sicherheit gewährleisten und dadurch 
auch verfahrensbeschleunigende Wirkun-
gen entfalten kann.“

Der letzte Abschnitt der Einleitung 
legt sogar nahe, dass sich die Vogel-
schutzwarten eine gewisse Zurückhal-
tung auferlegt haben, so dass besonders 
unverständlich bleibt, weshalb die 
LANA keine Freigabe beschloss. Nach 
unbestätigten Meldungen traten insbe-
sondere einzelne grüne Umweltminis-
terien auf die Bremse. Die Planung und 
Genehmigung von Windkraftanlagen 
wartet darauf jedoch nicht: Es kommt 
nicht nur aus Gründen des Artenschut-
zes, sondern auch um der Rechtssicher-
heit der Planungen willen darauf an, auf 
die besten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse zugreifen zu können. Daher wer-
den nachfolgend die zentralen Erkennt-
nisse aus der aktuellen Fachkonvention 
wiedergegeben und um einige Erläute-
rungen zur artenschutzrechtlichen Ein-
ordnung ergänzt, die der „Fachkonven-
tion Abstandsempfehlungen“ fehlen. 
(Dem Vernehmen nach enthielten frü-
here Fassungen Hinweise zur rechtli-
chen Einordnung, die allerdings wieder 
gestrichen werden mussten.) Den Ab-
schluss bildet eine Zusammenstellung 
noch offener Fragen, die Gegenstand 
künftiger Standardisierungen und For-
schungen sein sollten.

2  Die „Fachkonvention 
 Abstandsempfehlungen“  
der Vogelschutzwarten

Nachfolgend werden die beiden zentralen 
Abschnitte der Fachkonvention „Ab-
standsempfehlungen für Windenergiean-
lagen zu bedeutsamen Vogellebensräu-
men sowie Brutplätzen ausgewählter 
Vogelarten“ (Stand: 13.05. 2014) abge-
druckt (Zitat in Kursivschrift; auch die 
Tab. 1 und 2 sind Zitate):

„Anwendung der Abstands
empfehlungen
Die vorliegenden Abstandsempfehlungen 
beziehen sich ausschließlich auf das Er-
richten, den Betrieb und das Repowering 
von WEA im Binnenland (Kleinwind-
anlagen sind nicht Gegenstand dieses 
Papieres) und den Küstengebieten Deutsch-
lands („onshore“). Ihre Anwendung wird 
als Beurteilungsmaßstab in der Raum-
planung und der vorhabensbezogenen 
Einzelfallprüfung empfohlen. Sie sind als 
Regelanforderungen zu verstehen.

Für das Repowering von Altanlagen 
wird die gleiche Vorgehensweise wie bei 
der Errichtung von neuen Anlagen emp-
fohlen. Dies ist erforderlich, da beim Re-
powering in der Regel höhere Anlagen mit 
längeren Rotorblättern zum Einsatz kom-
men, bei denen sich die von den Rotor-
blättern beeinflussten Lufträume sowie 
die auftretenden Luftdruckunterschiede 

und Sogwirkungen vergrößern. Das Glei-
che gilt für die Kranstell- und Montage-
flächen. Dies wirkt sich u. a. auf den 
 Flächenverbrauch und die thermischen 
Gegebenheiten im Nahbereich der Anla-
gen aus, in Wäldern auch auf die Größe 
der frei zu schlagenden Fläche und damit 
ggf. verbundene Sekundäreffekte. 

Abstandsempfehlungen
Für die Raumplanung stellen die Angaben 
in den Tabellen 1 und 2 artspezifische 
Empfehlungen für die planerische Berück-
sichtigung der Hauptaktivitätszentren 
um Brut-, Rast- und Schlafplätze dar. Sie 
dienen dazu, auf das höhere Konfliktpo-
tenzial innerhalb der genannten Abstän-
de hinzuweisen und den Planungsfokus 
bevorzugt auf Bereiche außerhalb der 
Abstände zu richten. 

In den Tabellen 1 und 2 werden Min-
destabstände und Prüfbereiche zwischen 
WEA und bedeutenden Vogellebensräu-
men bzw. Brutplätzen WEA-sensibler 
Arten und Artengruppen vorgeschlagen, 
die aufgrund der Kollisionsgefahr oder 
des Meideverhaltens der Arten bzw. der 
Barrierewirkungen, die von WEA ausge-
hen können, als angemessen erachtet 
werden. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 
Mindestabstände, die zu bedeutenden 
Vogellebensräumen (z.B. große Ansamm-
lungen von Gastvögeln) empfohlen wer-
den. Bei den genannten Arten bzw. Arten-

Tab. 1: Übersicht über fachlich empfohlene Abstände von Windenergieanlagen (WEA) zu bedeutenden 
Vogellebensräumen. Angegeben werden Mindestabstände bzw. Prüfbereiche um die entsprechenden 
Räume.

Vogellebensraum Empfohlener Mindestabstand der WEA 
(Prüfbereiche in Klammern)

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) mit WEA-sensiblen Arten 
im Schutzzweck

1.200 m

Alle Schutzgebietskategorien nach nationalem Naturschutz-
recht mit WEA-sensiblen Arten im Schutzzweck bzw. in den 
 Erhaltungszielen

1.200 m 

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend 
 Ramsar-Konvention

10-fache Anlagenhöhe,  
mind. jedoch 1.200 m

Gastvogellebensräume internationaler, nationaler und landes-
weiter Bedeutung (Rast- und Nahrungsflächen; z. B. von 
 Kranichen, Schwänen, Gänsen, Kiebitzen, Gold- und Mornell-
regenpfeifern sowie anderen Wat- und Schwimmvögeln)

10-fache Anlagenhöhe,  
mind. jedoch 1.200 m 

Regelmäßig genutzte Schlafplätze (Kranich, Schwäne, Gänse: 
jeweils ab 1 %-Kriterium nach Wahl & heinicke 2013 sowie 
 Greifvögel/Falken und Sumpfohreule)

Kranich: 3.000 m, (6.000 m)
Schwäne, Gänse: 1.000 m, (3.000 m)
Greifvögel/Falken (Weihen, Milane, 
 Seeadler und Merlin) & Sumpfohreule: 
1.000 m, (3.000 m)

Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei 
Kranichen, Schwänen, Gänsen und Greifvögeln 

Freihalten

Überregional bedeutsame Zugkonzentrations korridore Freihalten

Gewässer oder Gewässerkomplexe >10 ha mit mindestens 
 regionaler Bedeutung für brütende und rastende Wasservögel

10-fache Anlagenhöhe,  
mind. jedoch 1.200 m 
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gruppen handelt es sich im Wesentlichen 
um Arten des Offenlandes, die i. d. R. sehr 
sensibel auf Vertikalstrukturen im Umfeld 
ihrer Nahrungs- und Rastgebiete reagie-
ren. Diese Arten sind in hohem Maße in 
EU-Schutzgebieten und in Schutzgebieten 
nach nationalem Recht repräsentiert. Da 

die Effekte von WEA mit zunehmender 
Anlagenhöhe weiter reichen, werden die 
empfohlenen Mindestabstände für Rast-
gebiete über die Anlagenhöhe festgelegt. 
Regelmäßig sollten jedoch 1.200 m 
(Tab. 1) eingehalten werden. Windener-
gieanlagen können aber auch für weitere 

Artengruppen in Rast- und Konzentra-
tionsgebieten des Vogelzuges durch erheb-
liche Beeinträchtigungen des Zuggesche-
hens und Gefahr von Kollisionen bedeut-
sam sein (IsselBächer & IsselBächer 2001, 
zentrale Funddatei).

In Tabelle 2 sind die empfohlenen Min-
destabstände zu Brutvorkommen WEA-
sensibler Arten dargestellt, die anhand 
von artspezifischen Telemetriestudien, 
Funktionsraumanalysen, langjährigen 
Beobachtungen und der Einschätzung 
von Artexperten ermittelt wurden (Ab-
schnitt 5). Sie repräsentieren den Bereich 
um den Neststandort, in dem der über-
wiegende Teil der Aktivitäten zur Brutzeit 
stattfindet (i. d. R. mehr als 50 % der 
Flugaktivitäten). 

Artenschutzrechtliche Prüfungen sind 
Einzelfallprüfungen. Es muss daher je-
weils orts- und vorhabensspezifisch ent-
schieden werden, ob das Tötungsrisiko 
signifikant erhöht ist. Dazu muss plausi-
bel dargelegt werden, ob es im Bereich der 
geplanten Anlage zu höheren Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten kommt. Für groß-
räumig agierende Arten sollte in einem 
Verfahren auch außerhalb der o. g. Min-
destabstände geprüft werden, ob der Vor-
habensstandort im Bereich regelmäßig 
genutzter Flugrouten, Nahrungsflächen 
oder Schlafplätze liegt. Zu beachten sind 
weiterhin Aufenthaltsmuster ganzjährig 
territorialer Brutvögel außerhalb der 
Brutzeit, wenn keine Bindung an den 
Horstplatz besteht (z.B. Seeadler Haliae-
etus albicilla). Dazu sind Raumnutzungs-
analysen (vgl. langgemach & meyBurg 
2011) geeignete Methoden. Für solche 
Raumnutzungsuntersuchungen geben die 
Tabellen 1 und 2 Prüfbereiche an. Diese 
Prüfbereiche beinhalten Räume, in denen 
die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines 
Individuums erhöht sein kann. Solche 
Räume ergeben sich beispielsweise aus 
bevorzugten Flugrouten, bevorzugten 
Jagd- und Streifgebieten der Brut- und 
Jungvögel, Schlafplätzen oder Relief-
strukturen, die günstige thermische Ver-
hältnisse bedingen.

Die Größe der Prüfbereiche orientiert 
sich an der Dimension des sog. Home-
range, also dem Bereich, der von den 
betroffenen Individuen regelmäßig ge-
nutzt wird. Für seine Abgrenzung wurden 
artspezifische Telemetriestudien, lang-
jährige Beobachtungsreihen und die ak-
tuelle Einschätzung von Artexperten 
heran gezogen (Abschnitt 5). Aufgrund 
ihres Verhaltens ist bei einigen Arten die 
Abgrenzung solcher Prüfbereiche nicht 
sinnvoll, z. B. Kranich Grus grus, Zwerg-
dommel Ixobrychus minutus und Wes-

Tab. 2: Übersicht über fachlich empfohlene Mindestabstände von Windenergieanlagen (WEA) zu 
Brutplätzen bzw. Brutvorkommen WEA-sensibler Vogelarten. Der in Klammern gesetzte Prüfbereich 
beschreibt Radien um jede einzelne WEA, innerhalb derer zu prüfen ist, ob Nahrungshabitate, Schlaf-
plätze oder andere wichtige Habitate der betreffenden Art (Artengruppe) vorhanden sind, die regelmä-
ßig angeflogen werden.

 Art, Artengruppe Mindestabstand der WEA (Prüfbereich in Klammern)

Raufußhühner: 
Auerhuhn Tetrao urogallus, Birkhuhn Tetrao 
tetrix, Haselhuhn Tetrastes bonasia, Alpen-
schneehuhn Lagopus muta

1.000 m um die Vorkommensgebiete, Freihalten von 
 Korridoren zwischen benachbarten Vorkommensgebieten

Rohrdommel Botaurus stellaris 1.000 m (3.000 m)

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1.000 m 

Schwarzstorch Ciconia nigra 3.000 m (10.000 m)

Weißstorch Ciconia ciconia 1.000 m (2.000 m)

Fischadler Pandion haliaetus 1.000 m (4.000 m)

Wespenbussard Pernis apivorus 1.000 m 

Steinadler Aquila chrysaetos 3.000 m (6.000 m)

Schreiadler Aquila pomarina 6.000 m

Kornweihe Circus cyaneus 1.000 m (3.000 m)

Wiesenweihe Circus pygargus 1.000 m (3.000 m); Schwerpunktgebiete sollten insgesamt 
unabhängig von der Lage der aktuellen Brutplätze berück-
sichtigt werden

Rohrweihe Circus aeruginosus 1.000 m 

Schwarzmilan Milvus migrans 1.000 m (3.000 m)

Rotmilan Milvus milvus 1.500 m (4.000 m)

Seeadler Haliaeetus albicilla 3.000 m (6.000 m)

Baumfalke Falco subbuteo 500 m (3.000 m)

Wanderfalke Falco peregrinus 1.000 m, Brutpaare der Baumbrüterpopulation 3.000 m

Kranich Grus grus 500 m 

Wachtelkönig Crex crex 500 m um regelmäßige Brutvorkommen; Schwerpunkt-
gebiete sollten insgesamt unabhängig von der Lage der 
 aktuellen Brutplätze berücksichtigt werden

Großtrappe Otis tarda 3.000 m um die Brutgebiete; Wintereinstandsgebiete; Frei-
halten aller Korridore zwischen den Vorkommensgebieten 

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 1.000 m (6.000 m)

Waldschnepfe Scolopax rusticola 500 m um Balzreviere; Schwerpunktgebiete sollten insge-
samt unabhängig von der Lage der aktuellen Brutplätze 
 berücksichtigt werden

Uhu Bubo bubo 1.000 m (3.000 m)

Sumpfohreule Asio flammeus 1.000 m (3.000 m)

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 500 m um regelmäßige Brutvorkommen

Wiedehopf Upupa epops 1.000 m (1.500 m) um regelmäßige Brutvorkommen

Bedrohte, störungssensible Wiesen vogelarten:  
Bekassine Gallinago gallinago,  
Uferschnepfe Limosa limosa,  
Rotschenkel Tringa totanus,  
Großer Brachvogel Numenius arquata und 
Kiebitz Vanellus vanellus

500 m (1.000 m), gilt beim Kiebitz auch für regelmäßige 
Brutvorkommen in Ackerlandschaften, soweit sie mindestens 
von regionaler Bedeutung sind

Koloniebrüter:
Reiher 
Möwen 
Seeschwalben

 
1.000 m (3.000 m) 
1.000 m (3.000 m) 
1.000 m (mind. 3.000 m)
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penbussard Pernis apivorus; bei anderen 
wie dem Schreiadler Aquila pomarina 
(MEYBURG et al. 2007) ist der empfoh-
lene Abstand in der Regel groß genug, um 
die wechselnde Lebensraumnutzung bei 
großem Aktionsraum ausreichend zu be-
rücksichtigen.“

3  Artenschutzrechtliche 
 Verbotstatbestände

Mit Blick auf die Planung von Windkraft-
standorten und den Betrieb der Anlagen 
sind für die Artengruppe der Vögel alle 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG relevant. Auf die 
Relevanz und Bewertung des Zugriffs-, 
Störungs- und Beschädigungstatbestandes 
soll nachfolgend übersichtsartig eingegan-
gen und der Stellenwert der „Fachkonven-
tion Abstandsempfehlungen“ eingeordnet 
werden.

3.1  Das Tötungsverbot des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

Die vorstehend dokumentierten aktuellen 
Abstandsempfehlungen und Prüfradien 
knüpfen insbesondere an das Tötungsver-
bot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (u.a.) 
für europäische Vogelarten an. Das Tö-
tungsverbot gilt individuenbezogen, be-
sondere Rückwirkungen auf die Popula-
tion müssen für die Feststellung des Ver-
botstatbestandes nicht vorliegen (siehe 
z.B. Urteil 4 A 1075.04 des BVerwG vom 
16.03.2006, Rn. 563; Urteil 9 A 39.07 vom 
18.03.2009, Rn. 58).

Gerade für die Planung von WEA-
Standorten steht man allerdings vor 
dem Problem, dass realistischerweise 
an keinem Ort der Bundesrepublik 
Deutschland die Kollision eines Vogels 
oder einer Fledermaus mit einer WEA 
ausgeschlossen werden kann. Damit 
wäre jedes Mal der Verbotstatbestand 
erfüllt und eine artenschutzrechtliche 
Ausnahmeprüfung erforderlich. Die fäl-
lige Alternativenprüfung käme aber 
ebenfalls immer zu dem Ergebnis, dass 
es keine anderen Standorte gibt, an de-
nen es nicht ebenfalls zur Tötung von 
Individuen kommt. Da ein solcher An-
satz nicht weiter führt, hat die Recht-
sprechung für den Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG das Zu-
satzmerkmal der „signifikanten Erhö-
hung des Tötungsrisikos“ entwickelt 
(Urteil 9 A 14.07 des BVerwG vom 
09.07.2008, Rn. 90f.; auch: Geller-
mann & Schreiber 2007), während das 
Verbot für das allgemeine Risiko, das 
mit der Realisierung eines Vorhabens 
an jeder anderen Stelle ebenso erfüllt 
wäre, nicht einschlägig ist.

Ob der Verbotstatbestand an einem 
Standort erfüllt ist, lässt sich mithilfe 
von zwei Prüffragen klären: 

(1) Kommen Arten vor, die im Rah-
men typischer Verhaltensweisen in den 
Gefahrenbereich des Rotors geraten?

(2) Treten solche Arten in einer mehr 
als durchschnittlichen Dichte oder Häu-
figkeit auf?

Ist eine der beiden Bedingungen 
nicht erfüllt, kann auch keine signifi-
kante Erhöhung des Tötungsrisikos vor-
liegen, wie die beiden Beispiele im Text-
kasten zeigen.

Die Beantwortung der Frage, ab wann 
das Risiko für Individuen signifikant er-
höht und damit das Merkmal des Verbot-
statbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt ist, erfordert zuerst ein-
mal die Abschätzung des Grundrisikos, 
welches für europäische Vogelarten und 
Fledermäuse überall besteht. Die Erfas-
sungen vor Ort liefern anschließend die 
erforderlichen Informationen darüber, in 
welchem Maße sich das Risiko erhöht. Die 
Einordnung als „signifikant“ erfordert für 
die betroffenen Individuen normalerwei-
se eine deutlich spürbare Erhöhung. Das 
ist der Fall, wenn geschützte Individuen 
in großer Zahl am Standort auftreten, weil 
dann das Risiko besonders groß ist, dass 
einzelne Tiere „unter die Windräder kom-
men“ oder einzelne Tiere den Standort 
besonders häufig nutzen, weil die Wahr-
scheinlichkeit der Tötung wegen der häu-
figen Nutzung des Raumes besonders 
hoch ist. Allerdings darf das Risiko keines-
falls so hoch sein, dass nicht einmal die 
Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 
BNatSchG erfüllt wären, weil sich dadurch 
nämlich der Erhaltungszustand der betrof-
fenen Populationen dauerhaft und konti-
nuierlich verschlechtert. Bei stark gefähr-
deten und besonders seltenen Arten kann 
eine solche Situation schon bei sehr ge-
ringen Zusatzrisiken vorliegen.

In diesen Kontext liefern die Mindest-
abstände und Prüfbereiche der „Fach-
konvention Abstandsempfehlungen“ 
wichtige Orientierungswerte für die 
Beurteilung von WEA-Standorten: Die 
oftmals durch Telemetriestudien und 
Verhaltensbeobachtungen abgesicher-
ten Mindestabstände lassen sich für die 
einzelnen Arten nämlich in der Regel 
als solche Bereiche ansprechen, in de-
nen von einer erhöhten Aktivität auszu-
gehen ist. Je nach konkreter Situation 
kann dies zusätzlich oder stattdessen 
aber auch für weitere Flächen gelten. 
Sofern keine belastbaren anderweitigen 
Erkenntnisse vorliegen, sind Mindest-
abstände deshalb aus Gründen der Vor-

sorge als die Bereiche anzusehen, in 
denen aus fachlicher Sicht in jedem Fall 
von einer Erhöhung des Tötungsrisikos 
auszugehen ist.

3.2  Das Störungsverbot

Nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es 
verboten, „wild lebende Tiere der streng 
geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören.“ 
Um nicht mit jeder bloßen Belästigung wie 
dem kurzzeitigen Aufmerken eines ruhen-
den Vogels, welches ohne irgendwelche 
Konsequenzen bleibt, den Verbotstatbe-
stand auszulösen, muss eine Störung „er-
heblich“ sein. „Eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population 

Beispiel 1: Gartenbaumläufer
In einem Gelände, das reich mit äl-
teren Gehölzen und Baumreihen 
ausgestattet ist, mag eine überdurch-
schnittliche Dichte an Gartenbaum-
läufern (Certhia brachydactyla) vor-
kommen. Man müsste aber atypi-
sches Verhalten in Rechnung stellen, 
wollte man ein Tötungsrisiko anneh-
men, denn die Vögel werden unter 
normalen Umständen nicht in den 
Wirkbereich der Rotoren aufsteigen 
(andere mögliche Verbotstatbestän-
de wie Störungen § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG – bzw. die Zerstörung von 
Lebensstätten – § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG – bleiben an dieser Stelle 
außen vor). 

Beispiel 2: Greifvögel
Umgekehrt gilt: Der Rotmilan (Milvus 
milvus) ist aufgrund seines Flugverhal-
tens zwar überall kollisionsgefährdet, 
allerdings muss ein Tötungsrisiko z.B. 
an ostfriesischen Standorten nicht an-
genommen werden, da er dort lediglich 
sporadisch und nicht als Brutvogel auf-
tritt. Anders sieht dies dagegen in ei-
nem Wiesengebiet aus, in dem sich 
regelmäßig und konzentriert Mäuse-
bussarde (Buteo buteo) und Turmfal-
ken (Falco tinnunculus) der umliegen-
den Horste (womöglich ganzjährig) zur 
Nahrungssuche einfinden: Beide Arten 
sind aufgrund ihres Verhaltens regel-
mäßig bis häufig Opfer an WEA und 
sie treten am zu prüfenden Standort 
außerdem in erhöhter Dichte auf. Des-
halb sind die Bedingungen für die An-
nahme eines erhöhten Tötungsrisikos 
gegeben.
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einer Art verschlechtert.“ Die Begründung 
zur Kleinen Novelle des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Bundestagsdrucksache 
16/5100, S. 11) gibt hierzu die folgende 
Erläuterung: „Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die Überlebenschancen, 
der Bruterfolg oder die Reproduktionsfähig-
keit vermindert werden, wobei dies artspe-
zifisch für den jeweiligen Einzelfall unter-
sucht und beurteilt werden muss.“ Was den 
gesetzestechnischen Begriff der lokalen 
Population angeht, so lässt der Gesetzge-
ber die Fachwelt allein, wenn er in der 
Gesetzesbegründung formuliert: „Eine 
lokale Population umfasst diejenigen (Teil-)
Habitate und Aktivitätsbereiche der Indi-
viduen einer Art, die in einem für die 
Lebens(-raum)ansprüche der Art ausrei-
chenden räumlich-funktionalen Zusam-
menhang stehen.“ Wie diese etwa bei kon-
tinuierlich verbreiteten Vogelarten wie 
Buchfink (Fringilla coelebs) oder Zilpzalp 
(Phylloscopus collybita) abzugrenzen sein 
soll, erschließt sich nicht. Klar sollte je-
denfalls sein, dass die lokale Population 
nicht weiter gefasst sein kann als das, was 
im Rahmen der Erfassungen untersucht 
worden ist bzw. worüber man aus anderen 
Zusammenhängen einschlägige Erkennt-
nisse besitzt.

Störwirkungen spricht die Fachkon-
vention für eine Reihe besonders ge-
fährdeter und offensichtlich sensibler 
Vogelarten in den hier nicht wiederge-
gebenen „Erläuterungen zu einzelnen 
Arten und Artengruppen“ an, z.B. Rau-
fußhühner, verschiedene Greifvögel, 
Wachtelkönig (Crex crex) und verschie-
dene Watvögel. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob damit der Reichweite des 
gesetzlichen Störungsverbots bereits 
hinreichend Rechnung getragen wurde 
und ob nicht analog zu den Erkenntnis-
sen aus einem Forschungsprojekt des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bauen 
und Stadtentwicklung (Garniel et al. 
2007) auch von Störungseffekten bei 
den übrigen Vogelarten auszugehen ist, 
selbst wenn sie nicht unmittelbar mit 
der Aufgabe des Brutplatzes nach Er-
richtung einer WEA reagieren. In Bezug 
auf den Straßenverkehr gilt jedenfalls 
die Feststellung: „Die ersten 100 m vom 
Straßenrand stellen für alle Vogelarten 
einen Bereich mit drastisch reduzierter 
Lebensraumeignung dar. Auch für Arten, 
die dort mit relativ hohen Dichten vor-
kommen, ist von einem signifikant redu-
zierten Reproduktionserfolg auszuge-
hen.“ Nach den Erkenntnissen von Gar-
niel et al. (2005) wirkt hier nämlich bei 
fast allen Vogelarten ein Bündel ver-

schiedener Effekte (Lärm, Bewegungs-
reize, Lichtreflexe). Eben diese Stör reize 
– verstärkt um einen von oben einwir-
kenden Schattenwurf – sind aber auch 
bei WEA zu verzeichnen. 

3.3  Beschädigungsverbot

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet die 
Zerstörung oder Beschädigung von Le-
bensstätten. Dies spielte bei der Planung 
und Errichtung von WEA bisher kaum eine 
Rolle, weil der Zerstörung nur während 
ihrer eigentlichen Nutzungszeit geschütz-
ten Lebensstätten (z.B. Nistmulde des 
Kiebitz Vanellus vanellus) durch Verlegung 
der Baufeldfreistellungen und Errichtung 
der Anlagen in die Zeit außerhalb der 
Brutphase leicht ausgewichen werden 
konnte.

Mit dem weiteren Vordringen der 
Windkraftnutzung in den Wald und der 
mittlerweile erreichten Größe der An-
lagen und ihrer Nebeneinrichtungen 
ändert sich diese Situation allerdings. 
Bei der Errichtung von WEA im Wald 
wird man es beispielsweise immer wie-
der mit der Zerstörung von Horst- und 
Höhlenbäumen zu tun haben. Hierbei 
handelt es sich jedoch um dauerhaft 
geschützte Lebensstätten, denn sie wer-
den nicht nur regelmäßig wiederkeh-
rend von denselben Individuen, ande-
ren Individuen derselben Art oder an-
deren Brutvogel- oder Fledermausarten 
im Folgejahr genutzt, sondern vielfach 
auch kontinuierlich während des übri-
gen Jahres als nächtliche Ruhestätte. 
Entsprechendes gilt für Greifvogelhors-
te. Der Umfang der Flächeninanspruch-
nahme wird ferner zunehmend dazu 
führen, dass regelmäßig genutzte Sing-
vogelreviere komplett überbaut wer-
den, was nach der Stralsund-Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
(Urteil 9 A 28.05 vom 21. Juni 2006) 
den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG ebenfalls erfüllt.

4  Anmerkungen zur artenschutz-
rechtlichen Ausnahmeprüfung

Kommt die zuständige Behörde aufgrund 
der fachlicherseits festgestellten Erhö-
hung des Tötungsrisikos zu der Einschät-
zung, dass damit der Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt 
wird, ist im Rahmen der der artenschutz-
rechtlichen Ausnahmeprüfung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG erneut das Fachwissen 
von Ornithologen gefragt, denn es ist die 
Frage zu beantworten, welche Auswirkun-
gen vom anzunehmenden Tötungsrisiko 
für die betroffene Populationen zu erwar-
ten und ob und ggf. in welcher Weise 

Maßnahmen zu gestalten sind, damit sich 
der Erhaltungszustand der betroffenen 
Populationen nicht verschlechtert. 

Gerade zu der Frage nach den Aus-
wirkungen auf die betroffenen Popula-
tionen, die in der Ausnahmeprüfung 
von Interesse ist, liefern die Kapitel 4 
und 5 der neuen Fachkonvention aus-
führliche Informationen, die teilweise 
durch sehr umfangreiche Literaturre-
cherche untermauert sind (11,5 Seiten 
mit 242 Literaturstellen). Auf die Wie-
dergabe wird an dieser Stelle schon 
allein wegen des Umfangs verzichtet, 
beispielhaft mögen einzelne Details die 
Bearbeitungstiefe und kritische Ausei-
nandersetzung mit der Materie veran-
schaulichen. Sofern Bedarf an den sorg-
fältig zusammengetragenen Informati-
onen zu diesen Arten besteht, wird 
empfohlen, das hier besprochene Papier 
bei den zuständigen staatlichen Vogel-
schutzwarten oder bei der derzeitigen 
vorsitzenden Institution anzufordern, 
ggf. unter Berufung auf das UIG (aktu-
elle Geschäftsstellenadresse: Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen, Staatliche 
Vogelschutzwarte, Leibnizstraße 10, 
45659 Recklinghausen). Die „Fachkon-
vention Abstandsempfehlungen“ ver-
weist im Übrigen auf die ausführliche-
ren und aktuellen Darstellungen der 
staatlichen Vogelschutzwarte Branden-
burg unter www.lugv.brandenburg.de/
cms/media.php/lbm1.a.3310.de/vsw_
dokwind_voegel.pdf (Stand der Bear-
beitung: 09.10.2013; letzter Zugriff 
05.10.2014).

Beispielhaft sei auf die Ausführungen 
zum Schreiadler (Aquila pomarina) ver-
wiesen, zu dem es auf S. 6 heißt: „ Aus 
fachlicher Sicht ist ein Mindestabstand 
von 6 km um die Brutplätze dringend 
geboten (langgemach & meyBurg 2011), 
doch beide Bundesländer (Anmerkung: 
Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern) mit Vorkommen der Art ha-
ben einen Schutzbereich von 3 km fest-
gelegt. Zudem erlischt der Schutz der 
Horste in Brandenburg (ausschließlich 
bei Windkraftplanungen!), wenn sie „seit 
mehr als zwei Jahren nicht mehr besetzt“ 
sind. Andererseits gibt es mittlerweile 
zahlreiche Beispiele der Wiederbesiedlung 
verwaister Brutvorkommen nach mehre-
ren Jahren.“ Zum Schwarzstorch (Cico-
nia nigra) findet sich der Hinweis: „Zu-
dem wurden Meidungs- bzw. Barrie-
rewirkung durch WEA nachgewiesen. Im 
wichtigsten Schwarzstorch-Gebiet Hes-
sens, dem EU-Vogelschutzgebiet Vogels-
berg (63.671 ha), halbierte sich der Brut-
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bestand von 15 auf 7 Reviere mit der 
schrittweisen Errichtung von 126 WEA 
(Stand 1.9.2012), während in anderen 
hessischen Gebieten der Bestand stabil 
oder zunehmend war. Ein kausaler Zu-
sammenhang ist hier naheliegend, wenn 
auch nicht beweisbar.“

Im Kontext des Tötungsverbotes nä-
her einzugehen ist aber auf den un-
scheinbaren Satz 2 in Kapitel 5 der 
Fachkonvention: „Im Einzelfall können 
weitere (hier nicht behandelte Arten) 
hinzukommen.“ In artenschutzrechtli-
cher Hinsicht birgt dieser (fast schon 
verschämte) Hinweis im konkreten Fall 
erhebliches Konfliktpotenzial, weil bis-
her regelmäßig verkannt wird, dass die 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 
nur für Rotmilan & Co., sondern auch 
für „Amsel, Drossel, Fink und Star“ gel-
ten, auch wenn verschiedene Länderre-
gelungen den Eindruck erwecken mö-
gen, als sei dies anders zu handhaben. 
Beispielhaft sei hier auf den nordrhein-
westfälischen „Leitfaden – Umsetzung 
des Arten- und Habitatschutzes bei der 
Planung und Genehmigung von Wind-
energieanlagen in Nordrhein-Westfa-
len“ vom 12. November 2013 verwie-
sen, wo es auf S. 9 heißt: „Bei allen 
anderen, nicht WEA-empfindlichen Arten, 
die in Anhang 4 nicht näher genannt 
werden (z.B. Mäusebussard, Turmfalke, 
Schleiereule), ist im Sinne einer Regelfall-
vermutung davon auszugehen, dass die 
o. a. artenschutzrechtlichen Zugriffsver-
bote in Folge der betriebsbedingten Aus-
wirkungen von WEA grundsätzlich nicht 
ausgelöst werden.“ Der individuenbezo-
genen Prüfungsanforderung des Bun-
desverwaltungsgerichts wird diese Re-
gelvermutung ganz und gar nicht ge-
recht! Hat man es also mit Standorten 
von WEA zu tun, die nahe an Horsten 
von Mäusebussard und Turmfalke oder 
deren bevorzugten Nahrungsflächen 
liegen und somit ein erhöhtes Tötungs-
risiko erwarten lassen, ist ebenso von 
einem Verbotstatbestand auszugehen 
wie bei Rotmilan oder Weißstorch in 
einer entsprechenden Situation. Genau 
darauf geht die Arbeitshilfe des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT 2014) 
ein und empfiehlt z.B. für Mäusebussard 
und Turmfalke einen Mindestabstand 
von 500 m und einen Prüfbereich von 
1000 um deren Nester. Gleiches gilt für 
WEA-Standorte, die in Revieren von 
Feld- oder Heidelerchen errichtet wer-
den sollen. Denn sie sind aufgrund ihres 
Flugverhaltens regelmäßig einem er-
höhten Tötungsrisiko ausgesetzt, wel-

ches sich in der Totfundstatistik der 
Vogelschutzwarte Brandenburg nieder-
schlägt.

In solchen Fällen ist die Annahme des 
Verbotstatbestandes nicht nur aus Grün-
den des Artenschutzes, sondern auch 
im Interesse des Investors geboten. 
Standardausreden in Planungsunter-
lagen und daran regelmäßig anknüp-
fend in Genehmigungen lauten etwa 
„Der Erhaltungszustand der Population 
verschlechtert sich nicht.“ oder „Die Tie-
re können ja ausweichen.“ Zu „Argu-
ment“ 1 ist festzustellen: Die Beurtei-
lung des Tötungstatbestandes hat indi-
viduenbezogen zu erfolgen, hier wird 
jedoch, oftmals sogar ohne jegliche 
fachliche Grundlage, eine populations-
bezogene Relativierung angeführt. Zu 
„Argument“ 2: Diese umgangssprachli-
che Formulierung lehnt sich an § 44 
Abs. 5 S. 2 BNatSchG an, ist aber aus-
drücklich ausschließlich als Legalaus-
nahme für die Beschädigung von Le-
bensstätten eingeführt worden, nicht 
jedoch zur Vermeidung des Tötungstat-
bestandes! 

Wird nämlich der Verbotstatbestand 
nicht festgestellt, können im Kollisions-
falle Haftungsfragen auf den Investor 
oder auf den Gutachter zukommen, weil 
nach Inbetriebnahme der Anlage Kolli-
sionen erkannt und ein Umweltschaden 
geltend gemacht wird, aber vorher wo-
möglich von Gutachterseite ausdrück-
lich in Abrede gestellt wurde (Otto 
2009). Mittlerweile gibt es verschiede-
ne Beispiele, in denen aufgrund erfolg-
ter oder befürchteter Kollisionen die 
Stilllegung von WEA verfügt und dies 
auch durch Gerichte bestätigt wurde 
(Abschaltung einer WEA wegen des Tö-
tungsrisikos für Wiesenweihen: Be-
schluss 5 B 1433/11 des VG Oldenburg 
vom 07. Juli 2011; Abschaltung von 
WEA wegen Kollisionsrisiken für Weiß-
störche: Beschluss 8 B 356/14 des OVG 
Münster vom 23. Juli 2014). 

Während die Feststellung eines sig-
nifikanten Tötungsrisikos bei seltenen 
und/oder gefährdeten Arten, die im 
Wesentlichen Gegenstand der Fachkon-
vention sind, in den meisten Fällen 
 einen Verzicht des Vorhabens oder aber 
dessen Modifikation nach sich ziehen 
wird (Verlagerung eines Standortes; 
Verkleinerung einer Windfarm; Ab-
schaltzeiten während sensibler Phasen 
– so festgesetzt vom Landkreis Osna-
brück im Fall einer Einzelanlage, um das 
Tötungsrisiko für Rotmilan und Rohr-
weihe zu reduzieren), weil die übrigen 
Ausnahmevoraussetzungen nicht ge-

geben sind, stellt sich dies für häufige 
und ungefährdete Vogelarten u. U. an-
ders dar. 

Sofern ein verträglicherer Standort 
ausgeschlossen werden kann und für 
die betroffenen Vogelarten zielgerich-
tete Maßnahmen zur Wahrung des 
günstigen Erhaltungszustandes ergrif-
fen werden, besteht hier die Aussicht, 
dass eine Ausnahmeprüfung nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG zu einem positiven 
Ergebnis führt. Das zeigen erste Beispie-
le aus der jüngeren Genehmigungspra-
xis des Landkreises Osnabrück, der für 
die Arten Feldlerche, Turmfalke und 
Mäusebussard Ausnahmen erteilt hat. 
Im Heidekreis (Niedersachsen) hat man 
sich mit einer Ausnahme sogar an den 
Rotmilan herangetraut (dass hier den-
noch eine zeitweilige Stilllegung von 
Anlagen verfügt wurde, hatte damit zu 
tun, dass der Investor die festgelegten 
Maßnahmen nicht rechtzeitig umge-
setzt hatte). 

Abgesehen davon, dass es in recht-
licher Hinsicht äußerst zweifelhaft er-
scheint, bei häufigen Arten die signifi-
kante Erhöhung des Tötungsrisikos 
einfach zu ignorieren, profitieren von 
einer korrekten Abarbeitung der Ver-
botstatbestände sowohl der Antragstel-
ler als auch der Artenschutz: Der Inves-
tor erhält auf dem Ausnahmeweg mit 
der „Lizenz zum Töten“ Rechtssicher-
heit, wenn es an seinen Anlagen wäh-
rend des Betriebes zu Kollisionen dieser 
Arten kommt, muss vorher aber zielge-
richtete Maßnahmen zur Stützung ihrer 
Populationen ergreifen. Mehraufwen-
dungen müssen damit insgesamt nicht 
verbunden sein, wenn die Maßnahmen 
sinnvoll in das Kompensationskonzept 
eingebunden werden.

Problematischer stellen sich die Aus-
sichten auf einen für den Antragsteller 
positiven Ausgang einer Ausnahmeprü-
fung allerdings für insgesamt seltene 
und/oder gefährdete Vogelarten dar. 
Für sie liegt nicht nur auf der Hand, dass 
sich in der artenschutzrechtlichen Ab-
wägung das Gewicht des öffentlichen 
Belangs „Energiegewinnung durch 
WEA“ in Richtung des öffentlichen Be-
langs „Wahrung der Artenvielfalt“ ver-
schiebt. Es ist also kaum anzunehmen, 
dass für sie eine Ausnahme zur Regel 
werden kann. In fachlicher Hinsicht ist 
nämlich bei solchen Arten so ohne wei-
teres nicht einmal eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes zu ver-
neinen, weil jedes einzelne Individuum 
für den Erhalt der Population relevant 
sein kann (siehe zum Schreiadler Böh-
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ner & Langgemach 2004 bzw. aufgrund 
der Vorbelastung beim Rotmilan auch 
in Brandenburg Bellebaum et al. 2011, 
2013). Dieser Frage widmet die neue 
Fachkonvention der Länderarbeitsge-
meinschaft der Vogelschutzwarten zwei 
besonders lange Kapitel („Populations-
biologische Aspekte – kumulative Effek-
te“, „Erläuterungen zu einzelnen Arten 
und Artengruppen“: S. 5-19). 

5  Weiterer Erarbeitungsbedarf
Die „Fachkonvention Abstandsempfehlun-
gen“ unterstreicht durch ihre umfang-
reiche Literaturauswertung in den aller-
meisten Fällen die bereits 2006 festgeleg-
ten Empfehlungen des sog. Helgoländer 
Papiers. Für die darin behandelten Arten 
kann daher von einem konsolidierten 
Wissen ausgegangen werden, welches bei 
der Auswahl und Bewertung von WEA-
Standorten mit hoher Verlässlichkeit ein-
setzbar ist. Gleichwohl lässt die Konven-
tion Lücken naturschutzfachlicher und 
artenschutzrechtlicher Art, die um einer 
rechtssicheren Planung willen mit der 
nächsten Überarbeitung geschlossen wer-
den sollten:

 fKomplettierung des relevanten 
 Artenspektrums
Neben den „Klassikern“ wie Rotmilan, 
Seeadler (Haliaeetus albicilla) oder Uhu 
(Bubo bubo) gilt das individuenbezogene 
Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
in völlig gleicher Weise auch für Vogel-
arten wie Mäusebussard, Turmfalke, Feld- 
und Heidelerche (Lullula arborea). An 
anderer Stelle können es weitere Arten 
sein, die regelmäßig oder sogar gehäuft 
Kollisionsopfer werden. Verwiesen sei 
z.B. auf die Stockente (Anas platyrhyn-
chos), für die die Funddatei der Vogel-
schutzwarte Brandenburg in einem ein-
zigen Windpark in Ostfriesland 32 Tot-
funde dokumentiert. Als Produkt reiner 
Zufallsbeobachtungen im Rahmen all-
gemeiner Bestandserfassungen kam es 
ebendort im Frühjahr 2014 zu weiteren 
elf Funden dieser Art, die offensichtlich 
allesamt  Opfer von Kollisionen mit WEA 
geworden waren. Weite Teile des unmit-
telbaren Mühlenumfeldes waren dabei 
aufgrund der Feldbestellung überhaupt 
nicht einsehbar. Zur Vereinheitlichung 
der Genehmigungspraxis und für solche 
Planungsbüros, die nicht regelmäßig mit 
avifaunistischen und populationsökolo-
gischen Fragestellungen zu tun haben, 
sollte anhand der oben formulierten 
Merkmale das betroffene Artenspektrum 
vervollständigt und hierfür entsprechen-
de Abstands- und Prüfradien definiert 

werden. Die bereits vorliegenden Er-
kenntnisse zur Biologie dieser Arten ge-
ben dies ohne zusätzliche Grundlagen-
forschungen her.

 fnaturschutzfachliche Anforderun-
gen an die Erteilung von Ausnahmen
Während die Erteilung einer Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei seltenen 
Arten (siehe Tabellen der „Fachkonventi-
on Abstandsempfehlungen“ und Anmer-
kungen weiter oben) in der Regel aus-
scheiden dürfte, ist dies für häufigere 
Arten nicht von vornherein anzunehmen. 
Hier wären Empfehlungen hilfreich, die 
die fachlichen Anforderungen für die Be-
urteilung einer Ausnahmeerteilung for-
mulieren. 

 fStandards für Bestandserfassungen
Die Fachkonvention beschreibt und be-
gründet zwar ausführlich zu beachtende 
Abstände und Prüfräume zur Vermeidung 
artenschutzrechtlicher Verbote bei der 
Errichtung von WEA, eine klare Vorgabe 
zu den Anforderungen für Bestandserfas-
sungen der Brut- und Gastvögel fehlt je-
doch. Ein ausdrückliches Votum zu den in 
Südbeck et al. (2005) für Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und Landschafts-
pflegerische Begleitpläne formulierten 
Standards, wie sie der Niedersächsische 
Landkreistag schon seit 2005 aufgegriffen 
hat (NLT 2014), wäre mehr als hilfreich, 
zumal von Seiten mancher Planungsbüros 
in Bezug auf Erfassungsstandards ein „lo-
ckerer Umgang“ gepflegt wird und sich 
dadurch in Gerichtsverfahren hinein der 
Eindruck fortpflanzt, es gebe keine fach-
lichen Standards zur Erfassung der Avifau-
na und vorgelegte Erkenntnisse seien 
 einer gerichtlichen Überprüfung deshalb 
nicht zugänglich.

 fStandardisierung der Bewertung 
von Rast- und Brutgebieten
Die Fachkonvention fordert zwar die Frei-
haltung von Gastvogellebensräumen in-
ternationaler, nationaler und landeswei-
ter Bedeutung und spricht hier beispiel-
haft sogar Ackerpopulationen des Kiebitz 
an, sofern diese regionale Bedeutung 
aufweisen. Nach welchem Standard diese 
Wertigkeit bemessen werden soll, bleibt 
jedoch offen. 

 fAnforderungen an Raumnutzungs-
analysen
Die Mindestabstände und Prüfradien der 
Fachkonvention stellen gewichtige An-
haltspunkte für den Ausschluss von WEA 
dar. Gleichwohl kann es im Einzelfall gute 
Gründe geben, von diesen Werten abzu-

weichen. Wird der Windkraftnutzung 
nach pauschaler Anwendung der Mindest-
abstände nicht der vom Gesetzgeber ge-
forderte Raum gegeben und dabei sogar 
nachweislich verträgliche Standorte aus-
geschieden, wird das komplette Konzept 
eines Planungsraumes angreifbar. Des-
halb sollten die Vogelschutzwarten die 
fachlichen Anforderungen formulieren, 
die an Raumnutzungsanalysen zur Diffe-
renzierung der Abstandsempfehlung zu 
stellen sind. Bisher bleibt es lediglich bei 
Empfehlungen, den Vorschlägen von 
Langgemach & Meyburg (2011) zu fol-
gen. In dieser Hinsicht weiter ist erneut 
die Arbeitshilfe des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT 2014), die auf S. 16 
klare Anforderungen formuliert. 

 fBerücksichtigung des Vogelzuges
Die Fachkonvention fordert die Freihal-
tung von Hauptflugkorridoren und über-
regional bedeutsamen Zugkonzentra-
tionskorridoren. Welche Merkmale solche 
Bereiche erfüllen müssen und welche 
Bestandserfassungen zu deren Ermittlung 
durchzuführen sind, ist jedoch noch fest-
zulegen, sollen diese Anforderungen nicht 
ins Leere laufen.

 fsystematisches Totfundmonitoring
Das Totfundmonitoring ist dominiert 
durch die systematische Arbeit vor allem 
in Brandenburg und „lebt“ darüber hinaus 
von Zufallsfunden, was mit einiger Sicher-
heit zu einem schiefen Bild führt (siehe 
das weiter oben beschriebene Beispiel zur 
Stockente). So darf angenommen werden, 
dass eine systematische Totfundsuche in 
Windparks an der Nordseeküste ziemlich 
schnell zu einem deutlichen Aufstieg der 
einheimischen Möwenarten im Todes-
„Ranking“ führen würde. Davon sind aber 
nicht nur „irgendwelche“ Möwen betrof-
fen, sondern Erhaltungszielarten der vor-
gelagerten Nationalparks, die bei ihren 
Nahrungsflügen aufs Festland nun einer 
erhöhten Mortalität ausgesetzt sind und 
so der Erhaltungszustand der Populatio-
nen innerhalb des Natura-2000-Gebietes 
nachteilig beeinflusst wird.

Mit dem Vordringen der Windkraft-
nutzung in bewaldete Bereiche ist fer-
ner mit einer Verschiebung hin zu wald-
bewohnenden Arten zu rechnen (siehe 
z.B. Dorka et al. 2014). Zu fordern ist 
deshalb, zusätzlich zur Sammlung von 
Zufallsfunden ein bundesweit standar-
disiertes Monitoring an repräsentativ 
ausgewählten Parks und Einzelanlagen 
zu organisieren, um zu einem verlässli-
chen Bild vom Kollisionsrisiko an WEA 
zu kommen.
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 fAnforderungen an ein Repowering
Aus Gründen des Vogelschutzes reicht es 
nicht aus, Anforderungen an den künfti-
gen Zubau von WEA zu formulieren. Trotz 
aller Bemühungen um den Klimaschutz 
und aller Euphorie beim Ausbau der Wind-
kraft sollte nämlich erinnert werden, dass 
z.T. eklatante Sünden der Vergangenheit 
zu bereinigen sind. Beispielhaft sei auf 
eine Reihe von Windparks und Einzelan-
lagen in ostfriesischen EU-Vogelschutzge-
bieten verwiesen, die dort aus natur-
schutzfachlicher und -rechtlicher Sicht nie 
hätten errichtet werden dürfen. In Rhein-
land-Pfalz wurde eine Windfarm aufge-
stellt, in der bis heute bereits drei Uhus 
zu Tode kamen. Bei dem Standort handelt 
es sich vermutlich um ein faktisches Vogel-
schutzgebiet zum Schutz des Uhus (EGE 
2014). An anderer Stelle sind sowohl die 
Grenzen der Umwelt- als auch der So-
zialverträglichkeit längst überschritten. 
Deshalb sollten Anforderungen an eine 
„Flurbereinigung“ der Windparkland-
schaft formuliert und einschlägige An-
lagen und Parks in einer Liste für vorran-
gigen Ab- oder Umbau zusammengestellt 
werden.

 fStörungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG
Die vornehmliche Fokussierung auf Kol-
lisionsrisiken an WEA hat die Frage nach 
deren Störungseffekten gegenüber Brut-
vögeln in den Hintergrund treten lassen. 
Analog zu den Ergebnissen des BMVBS 
(2010), wonach die straßenverkehrsbe-
dingten Effekte als ein Bündel aus Lärm, 
Bewegungsreizen und Lichteffekten re-
gelmäßig zu reproduktionsmindernden 
Störungen führen, sollte untersucht wer-
den, ob ähnliche Auswirkungen nicht auch 
von WEA ausgehen (s.o.). Mit Blick auf 
die oben diskutierten Konsequenzen für 
eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprü-
fung müssten sich festgestellte nachteilige 
Effekte zumindest in einer an den spe-
zifischen Bedürfnissen der betroffenen 
Vogelarten orientierten Kompensation 
bzw. entsprechenden Maßnahmen zur 
Wahrung des günstigen Erhaltungszustan-
des niederschlagen.

6  Schlussbemerkung
Die ressourcenschonende Nutzung von 
Energie ist ein hohes umweltpolitisches 
und gesellschaftliches Ziel. Die Wahrung 
der Artenvielfalt bzw. ihre Restaurierung 
ist ein ebensolches und genießt über Ar-
tikel 20a Grundgesetz sogar den Rang 
eines Staatszieles. In einer zunehmenden 
Zahl von Fällen geraten sie jedoch in Kon-
flikt, die – ebenso zunehmend – erst vor 

Gericht entschieden werden. Ursache 
hierfür sind fast immer unzureichende 
Sachverhaltsermittlungen, fehlende Sorg-
falt in der Planung und die Erwartung, 
andere Belange hätten hinter der Rettung 
des Klimas und der Realisierung der Ener-
giewende gefälligst zurückzutreten, ins-
besondere der Schutz einzelner Vögel 
oder Fledermäuse. Diese Erwartungshal-
tung ist durch politische Zielvorgaben 
genährt worden. Gerade Politiker, die sich 
ökologischen Fragen verpflichtet fühlen, 
sollten sich jedoch darauf besinnen, dass 
es auf dem Feld des Umweltschutzes ne-
ben der Energiefrage weitere Probleme zu 
bewältigen gilt und „Ökologie“ nie als 
einfache Ursache-Wirkung-Beziehung zu 
handhaben ist. Und in politischer Hinsicht 
wäre zu bedenken: Wie die jüngste Par-
teiengeschichte gezeigt hat, kann eine 
thematische Verengung des Blickwinkels 
letale Risiken und Nebenwirkungen für 
das politische Überleben von Parteien ber-
gen, die nicht unter dem Schutz des § 44 
Abs. 1 BNatSchG stehen.
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Blankenburger Straße 34, 49565 Bramsche, E-Mail 
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Dialogforum

Am 25. und 26. Februar 2015 findet im 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn 
das Dialogforum „Religionen und Natur-
schutz – gemeinsam für biologische Viel-
falt“ statt.

Informationen: Abrahamisches Forum, 
Goebelstraße 21, 64293 Darmstadt, E-
Mail yk@interkultureller-rat.de. 

Wind-Planung

Über die Regional- und Bauleitplanung 
bei Windprojekten informiert ein Seminar 
des Bundesverbands WindEnergie (BWE) 
am 28. und 29. Januar 2015, über Geneh-
migungsverfahren vom 17. bis 19. Febru-
ar 2015, beide in Berlin.

Informationen: BWE, Neustädtische 
Kirchstraße 6, 10117 Berlin, Telefon (030) 
2 01 64-222, E-Mail seminare@wind-ener-
gie.de, Internet www.bwe-seminare.de. 

Natura 2000

Verschoben wurde der Workshop zu recht-
lichen Aspekten und Finanzierung von 
Natura 2000 im Wald, den das Kuratorium 
Wald in Wien anbietet – nunmehr auf den 
26. Januar 2015.

Informationen: Kuratorium Wald, Al-
ser Straße 37/16, A-1080 Wien, Telefon 
(+43 1) 4 06 59 38-15, Fax -19, E-Mail na-
tura2000@wald.or.at, Internet www.na-
tura2000.wald.or.at. 

Zwischenfrüchte

Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft 
richtet im Rahmen des Projekts „Summen-
des Rheinland – Landwirte für Ackerviel-
falt“ am 10. Dezember 2014 eine Tagung 
zum Thema „Zwischenfrüchte und Biodi-

versität“ in der Alanus-Hochschule in Alf-
ter bei Bonn aus.

Informationen: Stiftung Rheinische 
Kulturlandschaft, Rochusstraße 18, 53123 
Bonn, Telefon (02 28) 9 09 07 21-0, Fax -9, 
E-Mail tagung@rheinische-kulturland-
schaft.de, Internet www.rheinische-kul-
turlandschaft.de. 

Wildwege

Am 26. und 27. März 2015 findet das 
5. Denzlinger Wildtierforum mit dem The-
ma „Wildtiermanagement und Mobilität 
– Korridore erhalten, Kollisionen verhin-
dern“ statt, bei dem es u.a. um die Umset-
zung des Generalwildwegeplans geht.

Informationen: Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg, Wonnhaldestraße 4, 79100 Frei-
burg, Telefon (07 61) 40 18-371, Fax -333, 
Internet www.fva-bw.de. 

Naturschutztage

Klimawandel, biologische Vielfalt und 
nachhaltiges Wirtschaften – diese Themen 
stehen im Mittelpunkt der 39. Natur-
schutztage am Bodensee, der größten 
regelmäßig stattfindenden Naturschutz-
Tagung im deutschsprachigen Raum, zu 
der vom 03. bis 06. Januar 2015 BUND 
und NABU Baden-Württemberg nach Ra-
dolfzell einladen.

Informationen: NABU-Bezirksge-
schäftsstelle Donau-Bodensee, Mühlen-
straße 4, 88662 Überlingen, Telefon 
(0 75 51) 6 73 15, E-Mail NABU-Bodensee 
@t-online.de. 

Fließgewässer

Innerhalb der DWA-Kursreihe mit dem 
Titel „Moderne Gewässerentwicklung un-
ter komplexen Rahmenbedingungen“ 
beschäftigt sich Kurs 7 vom 04. bis 06. 
März 2015 in Kassel mit Fließgewässern, 
insbesondere Möglichkeiten einer effek-
tiven und kostenoptimierten Planung und 
Umsetzung von flussbaulichen Maßnah-
men.

Informationen: DWA, Theodor-Heuss-
Allee 17, D-53773 Hennef, Telefon 
(0 22 42) 872-128, Fax -100, Internet 
www.dwa.de.

Bauleitplanung

Das Fachgebiet Städtebau und Siedlungs-
wesen – Orts-, Regional- und Landespla-
nung – am Institut für Stadt- und Regio-
nalplanung an der Technischen Universi-
tät Berlin veranstaltet am 23. und 24. 
März 2015 eine Fachtagung mit dem 
Thema „Aktuelle Anforderungen des Um-
weltschutzes in der Bauleitplanung“.

Informationen: Lehrstuhl Städtebau 
und Siedlungswesen, TU Berlin, Sekr.  
B8, Hardenbergstraße 40a, 10623 Berlin, 
Telefon (030) 31 42 80 77, E-Mail regio-
nalplanung@isr.tu-berlin.de, Internet 
www.tu-berlin.de mit Direktzugang-Nr. 
27333.

Umweltinstitut Offenbach

23. bis 26.02.2015: Naturschutz kompakt
26.02.2015: Artenschutz in Fachplanun-
gen gem. FFH-Richtlinie

Informationen: Umweltinstitut Offen-
bach, Frankfurter Straße 48, 63065 Of-
fenbach, Telefon (069) 81 06 79, Fax 
82 34 93, E-Mail mail@umweltinstitut.de, 
Internet www.umweltinstitut.de. 
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